






















































































AMT GERSWALDE  
Der Amtsdirektor 
Mitgliedsgemeinden: Flieth-Stegelitz, Gerswalde, Milmersdorf, Mittenwalde,  
Temmen-Ringenwalde 

Telefon:  
Telefax:  
Internet: 

039887/758-0 
039887/758-30 
www.amt-gerswalde.de  

Sprechzeiten: Dienstag 
Donnerstag 

8.00 - 18.00 Uhr 
8.00 - 17.00 Uhr 

Die genannte E-Mail-Adresse des Amtes Gerswalde dient nur für den Empfang einfacher Mitteilungen ohne Signatur und/oder Verschlüsselung. 
Es wird darauf hingewiesen, dass mit diesem Kommunikationsmittel Erklärungen und Anträge nicht rechtswirksam eingereicht werden können. 

Postanschrift: Amt Gerswalde*Dorfmitte 14 a*17268 Gerswalde 

Landkreis Uckermark  
1. Beigeordneter 
Karl-Marx-Str. 1 
17291 Prenzlau 

- vorab per email: Dezernat-1@uckermark.de 

Ihr Zeichen und Tag 
OHNE- 28.11.2018 

Mein Zeichen 
… 191101.1 

Datum 
2018-12-19 

Aufstellung der Haushaltssatzung des LK UM 2019/20 

Ermittlung des Finanzbedarfs der kreisangehörigen Gemeinden  
Hier: Gemeinden Milmersdorf, Mittenwalde, Flieth-Stegelitz, 
      Gerswalde, Temmen-Ringenwalde   
Mein Schreiben vom 10.12.2018 

Sehr geehrter Herr Brandenburg, 

ich danke Ihnen für die 2. Vorabbeteiligung zur Aufstellung der 
Haushaltssatzung des Landkreises Uckermark 2019/2020 und möchte 
folgende Anregungen, Hinweise etc. übermitteln. Diese Hinweise 
beziehen sich rechtlich jeweils einzeln auf alle o.g. fünf 
Mitgliedsgemeinden sowie das Amt Gerswalde. 
Diese Ausführungen sind nicht abschließend und können bei Bedarf 
ergänzt werden.   

Wie Sie den bei der Kommunalaufsicht eingereichten Haushalten für 
die Jahre 2019 und tlw. 2020 entnehmen können, ist die 
Finanzausstattung der fünf amtsangehörigen Gemeinden und des Amtes 
zu gering.  

Die gemäß § 2 BbgKVerf zugewiesenen Aufgaben können fast nur den 
Teil der Pflichtaufgaben finanziell abdecken. Dazu zählt in den 
Gemeinden primär der wesentliche Erhalt der kommunalen 
Infrastruktur.  

- Anpassungen der Infrastruktur an den demographischen Wandel 
(u.a. Errichtung Fahrstühle/Rampen, Absenkungen Gehwege, neue 
Oberflächen der Gehwege, Umbau Dorfgemeinschaftshäuser etc.) 
können jedoch leider nicht in dem erforderlichen Maße umgesetzt 
werden.  

- Auch der Bau neuer Radwege in jeder einzelnen Gemeinde, gemäß 
dem internen Radwegekonzept, um die Region weiter positiv zu  
entwickeln (Tourismus etc.) kann nicht weiter erfolgen. 

- Selbst wenn eine Förderung der Maßnahme erfolgen würde, kann 
eine nachhaltige Darstellung der kommunalen Eigenmittel, ohne  
die „Gesamtlage jeder einzelnen Gemeinde“ wesentlich  
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zu verschlechtern, nicht erfolgen.  

Es herrscht u.a. ein sehr großer Investitions- und Unterhaltungsstau 
in/bei den gemeindlichen Anlagen. Hier war die bislang vorhandene 
Finanzausstattung nicht ausreichend.     

In der Zuständigkeit des Amtes ist es die Unterhaltung der  
Ausstattung und die vorgeschriebene Modernisierung unserer Amtswehr, 
die das Budget überwiegend beanspruchen. Eine Vielzahl dringender 
Aufgaben, um sich nachhaltig aufzustellen, kann derzeit nicht 
erbracht werden.  
Dies betrifft vorrangig die Optimierung der Nachwuchsgewinnung, die 
Durchführung regelmäßiger ergänzender Aus-/Fortbildungsschulungen 
(wegen mangelnder bzw. nicht koordinierbarer Platzkapazitäten auf 
Kreis-/Landesebene), die planbare Modernisierung der Fahrzeugflotte, 
die Beschaffung von MTF zur Beförderung der Kinder-/Jugendlichen (um 
keine privat KFZ nutzen zu müssen).      

Des Weiteren erfordert die nunmehr angedachte Errichtung eigener 
(gesetzlich jedoch nicht zwingend vorgeschriebener) Befehlsstellen 
bei den örtlichen Trägern des Brandschutzes, welche einhergeht mit 
einem weiteren organisatorischen und personellen Einsatz, weiteren 
Aufwand/Kosten. 
Im Übrigen ist hierzu auch an eine ausreichende Notstromversorgung 
zu denken, welche bislang wegen der zu geringen Finanzausstattung 
nicht umgesetzt werden konnte.  
Die Umsetzung weitergehender Strategien im Bereich des 
Brandschutzes, um eine nachhaltige planbare Entwicklung zu 
ermöglichen, ist mit der derzeitigen (bisherigen) Finanzausstattung 
nicht möglich. 

Es heißt in der Kommunalverfassung aber auch, dass die Gemeinden 
u.a. die Freizeit- und Erholungsbedingungen entwickeln sollen. Die 
Gemeinde fördert darüber hinaus das kulturelle Leben und die 
Vermittlung des kulturellen Erbes in ihrem Gebiet und ermöglicht 
ihren Einwohnern die Teilnahme am kulturellen Leben sowie den Zugang 
zu den Kulturgütern.  
Für diese Aufgaben bleibt unter dem Strich kein ausreichender 
finanzieller Spielraum. Auch die Gewährung von freiwilligen 
Zuschüssen an Vereine etc. musste auf ein geringstes Niveau 
„heruntergefahren“ werden.   

Auch die Schaffung von weiterer dringender Infrastruktur, z.B. 
Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität, war aus finanziellen Gründen 
bisher durch die Gemeinden nicht möglich.   

Des Weiteren besteht in keiner der fünf amtsangehörigen Gemeinden 
die finanzielle Möglichkeit, die kommunale Bauleitplanung (u.a. 
gemeinsamer Flächennutzungsplan aus dem Jahr 2005) zu aktualisieren, 
obwohl diese bereits über 10 Jahre alt ist bzw. eigene neue 
Planungen aufzustellen.   
Auch neue kommunale Bauleitplanverfahren, welche die Entwicklung in 
den fünf Gemeinden planbarer lenken lässt, sind finanziell derzeit 
nicht darstellbar.  
Im Übrigen bestehen keine finanziellen Möglichkeiten, die Kommunalen 
Planungen an die derzeit neu erarbeiteten Landesplanungen (u.a. LEP 
HR) und an die folgende neue Regionalplanung anzupassen.   
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Im Übrigen stellen die seit ca. 2 Jahren „explodierten“ Baupreise 
eine sehr große Herausforderung dar.  
Nahezu alle angeschobenen bzw. in Zukunft geplanten Maßnahmen werden 
wesentlich teurer werden und bedingen eine bessere Finanzausstattung 
der Gemeinden.  
  
Es ergibt sich folgende Übersicht:   

Im Ergebnis der v.g. Ausführungen sei nochmals auf die Grenzen der 
Höhe der Kreisumlage hingewiesen. Mit der am 05.12.2018 
beschlossenen Absenkung wurde der richtige Weg eingeschlagen. Diesen 
gilt es fortzusetzen. Im Rahmen der Beschlüsse zu den 
Haushaltsplänen wurde in den Gemeindevertretungen darüber 
informiert, dass es seitens des Landkreises angestrebt wird, die 
Kreisumlage in mittelfristigen Planungszeitraum nicht mehr über 41 %
anzuheben. In diesem Zusammenhang ist auch der voraussichtliche 
Jahresabschluss 2018 zu sehen. Durch die geplante Rückerstattung der 
anteiligen Kreisumlage bis zum 31.12.2018 wird sich das ordentliche 
Ergebnis nun verbessern, da auf diese Mittel nicht mehr 
zurückgegriffen wurde. Die „Schwarze NULL“ rückt damit näher. 
(Hinweis: Die derzeitigen Jahresabschlüsse konnten u.a. nur unter 

          strengster Haushaltsdisziplin, durch Streichung von  

          dennoch notwendigen Maßnahmen, durch einen Investitions- 

          /Instandhaltungsrückstau, durch den ehrenamtlichen  

          Einsatz der Bevölkerung (keine Dauerlösung) und durch den 

          „Verkauf bzw. Rückbau bzw. Nichtbau“ von kommunaler  

          Infrastruktur, im jeweiligen Haushaltsjahr, erreicht  

          werden.)   

Gemeinde �

Planung �

Milmers-

dorf 

Mitten-

walde 

Flieth-

Stegelitz 

Gerswalde Temmen-

Ringen-

walde 

Ord. Erg. 
2019 

-197.900 -121.500 -237.600 -314.100 -206.600

Ord. Erg. 
2020 

-164.200 -85.200 -219.500 -251.400 -164.000

Außerord. 
Erg. 2019 

-9.800 -500 -1.700 -1.000 -1.700

Außerord. 
Erg. 2019 

-1.000 -500 -700 -500 -700

Rücklage 
o.E. 2019 

1.218.702 438.171 311.820 1.297.600 251.427

Rücklage 
o.E. 2020 

1.054.502 352.971 92.320 1.046.200 87.427

Rücklage 
ao.E. 2019 

289.763 44.463 41.669 223.473 38.777

Rücklage 
ao.E.2020 

288.763 43.963 40.969 222.973 38.077

Finanzerg. 
2019 

-422.300 -104.800 -314.900 -634.700 -288.800

Finanzerg. 
2020 

-67.800 -74.900 -217.800 -612.300 -180.900

Finanzmit-
telbestand 
2019 

1.344.600 445.606 586.700 531.740 542.323

Finanzmit-
telbestand 
2019 

1.276.800 370.706 368.900 -80.560 361.423

Freiwill. 
Aufgaben 

6.000 1.800 5.500 42.600 4.500
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Die oben geschilderte sehr schwierige Finanzlage und die zukünftigen 
derzeit schon absehbaren finanziellen Entwicklungen (wesentliche 
Einschnitte, u.a. demographischer Wandel mit Einwohnerrückgang im 
Bereich der 5 amtsangehörigen Gemeinden, zu geringe Fördersummen  
bzw. gar keine Förderungsmöglichkeiten für die fünf amtsangehörigen 
Gemeinden gemäß Förderprogrammen der EU, des Bundes und des Landes, 
Auslaufen Solidarpaktmittel sowie investiver Schlüsselzuweisungen) 
bedingen eine gesenkte und zukünftig sehr niedrige Kreisumlage.  

Ich bitte, mir den Empfang dieses Schreibens kurz zu bestätigen.  

Mit freundlichen Grüßen 
    

   Gez. A. Rutter  
- Amtsdirektor -   


















